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§ 48 Stmk. L-RGG Inkrafttreten
 Stmk. L-RGG - Stmk. Landes-Reisegebührengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.02.2021

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. Gleichzeitig tritt die

Reisegebührenvorschrift 1955, LGBl. Nr. 124 und 125/1974, außer Kraft.

(2) Die Verordnung über die Festsetzung von Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland kann bereits vor dem

im Abs. 1 genannten Zeitpunkt erlassen werden, sie tritt aber frühestens zu diesem Zeitpunkt in Kraft.

In Kraft seit 01.04.1999 bis 31.12.9999
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